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Anhang Werkfeuerwehr 
 

zum Lohntarifvertrag 
für Sicherheitsdienstleistungen 

in Nordrhein-Westfalen 
 

vom 11. Februar 2025 
gültig mit Wirkung ab 1. April 2025 

 
 
 

Präambel 
 
Die nachfolgenden Regelungen gelten für die Ausführung von Werkfeuerwehrdienstleistungen 
durch Gesellschaften des Wach- und Sicherheitsgewerbes in Nordrhein-Westfalen. 
 
Diese Sonderregelungen haben für den Tätigkeitsbereich der Werkfeuerwehrdienstleistungen, 
zusätzlich und ergänzend zum Manteltarifvertrag Nordrhein-Westfalen und zum Mantelrahmen-
tarifvertrag (MRTV), abschließenden Charakter. 
 
 

§ 1 Geltungsbereich 
 
Dieser Tarifvertrag gilt für Gesellschaften des Wach- und Sicherheitsgewerbes und deren 
Beschäftigte, die Werkfeuerwehraufgaben gemäß § 3 Absatz 3 MRTV ausüben. 
 
Dieser Anhang gilt nicht für Betriebe, die dem Geltungsbereich des Tarifvertrages für den 
öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13. September 2005 bzw. dem Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst der Länder (TV-L) vom 12. Oktober 2006 in ihrer jeweils sich ändernden, ergänzenden 
bzw. ersetzenden Fassung unterliegen. Dasselbe gilt für Beschäftigte, auf welche die im 
vorhergehenden Satz genannten Tarifverträge kraft Tarifbindung Anwendung finden. Für diese 
Beschäftigten tritt in einem Anwendungsfall des § 613 a BGB die in § 613 a Absatz 1 Satz 3 BGB 
genannte Rechtsfolge nicht ein. 
 
Stattdessen werden die Rechtsnormen des TVöD bzw. TV-L zum Inhalt des Arbeitsverhältnisses 
zwischen dem neuen Inhaber des Betriebes oder Betriebsteils, welcher diesem Tarifvertrag kraft 
verbandstarifvertraglicher Bindung unterliegt, und dem Beschäftigten. 
 
Die Veränderungssperre des § 613 a Abs. 1 Satz 2 BGB gilt entsprechend. 
 
Des Weiteren tritt die Rechtsfolge des § 613 a Abs. 1 Satz 3 BGB nicht ein für Beschäftigte, deren 
Arbeitsverhältnis bis zum Betriebsübergang dem Geltungsbereich des Tarifrechts für die Metall- 
und Elektroindustrie, Stahlindustrie oder chemischen Industrie in Nordrhein-Westfalen unterlegen 
hat, wenn diese am 30.06.2001 der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft (DAG) angehörten 
und der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) am Tag des Betriebsübergangs weiterhin 
angehören. 
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§ 2 Begriffsbestimmungen für den Werkfeuerwehrdienst 
 

a) Werkfeuerwehrmann-Anwärter in Ausbildung zu B 1 in den ersten drei Monaten der 
Beschäftigung in einer Werkfeuerwehr 

 
b) Werkfeuerwehrmann-Anwärter in Ausbildung zu B 1 nach Ablauf von drei Monaten der 

Beschäftigung in einer Werkfeuerwehr 
 

c) Werkfeuerwehrmann mit B 1 Abschluss innerhalb einer sechsmonatigen Objektein-
weisungsphase 

 
d) Werkfeuerwehrmann mit B 1 Abschluss nach Ablauf der Objekteinweisungsphase 

 
 

§ 3 Tariflohngruppen Werkfeuerwehrdienst 
 

1. Es gibt folgende Tariflohngruppen: 

   in € ab 
01.04.2025 

in € ab 
01.02.2026 

1. Werkfeuerwehrmann-Anwärter gemäß § 2a 12,86 13,31 

2. Werkfeuerwehrmann-Anwärter gemäß § 2b 13,50 13,97 

3. 
Werkfeuerwehrmann gemäß § 2c 16,53 17,11 

4. 
Werkfeuerwehrmann gemäß § 2d 16,79 17,38 

5. Werkfeuerwehrmann gemäß § 2d als 
eingeteilter Maschinist für Groß- und 
Sonderfahrzeuge 

 17,11 17,71 

6. Werkfeuerwehrmann gemäß § 2d als 
Atemschutzgerätewart mit Zulassung 
kumulativ für PA, Lungenautomaten, PSA-
Vollschutz oder Werkfeuerwehrmann 
gemäß § 2d als Rettungsassistent 

 17,44 18,05 

7. Brandmeister oder Oberbrandmeister B 
III mit Verantwortung für ein Sachgebiet 

- 20,16 20,87 

8. Oberbrandmeister oder Hauptbrand-
meister B III + F IV in Funktion des 
stellvertretenden Wachabteilungsführers 
als Abwesenheitsvertreter mit Leitungs-
dienstfunktion 

- 21,01 21,75 

9. Hauptbrandmeister B III + F IV als 
Wachabteilungsführer mit Leitungs-
dienstfunktion 

- 23,57 24,39 

10. 
Brandinspektor B IV - 25,91 26,82 

11. eingeteilte Rufbereitschaft, jeweils von 
06:00 Uhr bis 09:00 Uhr 

- 
30,00 € pro 

Schicht 
30,00 € pro 

Schicht 

 
Vertretung in einer höherwertigen Funktion begründet einen Anspruch auf Entlohnung 
nach der höheren Lohngruppe, wenn die fachlichen Voraussetzungen der höheren Lohn-
gruppe erfüllt werden und soweit zusätzlich die Verwendung in der höherwertigen 
Funktion einen durchgehenden Zeitraum von 3 Monaten überschreitet. 
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2. Bei den vorbezeichneten tariflichen Grundlöhnen handelt es sich - soweit nicht anders 
bezeichnet - um Bruttobeträge pro Schichtstunde. Für eine 24-Stunden-Schicht werden 
24 Stunden mit den in Ziffer 1 genannten Grundlöhnen vergütet. 

 
3. Mitarbeiter/innen, die nach der Lohngruppe 1 oder 2 vergütet werden, haben einen 

Anspruch auf eine Vergütung gemäß Lohngruppe 4, wenn sie in ihrer Person die 
fachlichen Voraussetzungen der Lohngruppe 4 erfüllen und bereits seit 24 Monaten nach 
einer der Lohngruppen [1, 2] bezahlt werden. 

 
 

§ 4 Zuschläge 
 

1. Nachtarbeitnehmer im Sinne des § 2 Abs. 5 Arbeitszeitgesetz (ArbZG) erhalten einen 
Nachtzuschlag in der Zeit von 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr in Höhe von 18 % des jeweiligen 
Stundengrundlohnes. 

 
2. Auf den jeweiligen Stundengrundlohn wird ab der dreizehnten 24-Stunden-Schicht im 

Monat ein Mehrarbeitszuschlag von 10 % gezahlt, ab der vierzehnten 24-Stunden-Schicht 
ein solcher von 25 %. 

 
3. Auf den jeweiligen Stundengrundlohn werden die Sonn- und Feiertagszuschläge gemäß 

Manteltarifvertrag für das Wach- und Sicherheitsgewerbe in Nordrhein-Westfalen in der 
jeweils gültigen Fassung gezahlt. 

 
 

§ 5 Schichtzeiten unter 24 Stunden 
 
Für Schichtzeiten unter 24 Stunden werden die Stunden-Grundlöhne gemäß § 3 um 16,1 % 
erhöht. 
 
 

§ 6 Allgemeines 
 
Bestehende einzelvertragliche Regelungen, die für den Beschäftigten günstiger sind, werden 
durch diese Regelung nicht aufgehoben. 
 
Neuss, den 11.02.2025 
 

BUNDESVERBAND DER SICHERHEITSWIRTSCHAFT 
Landesgruppe Nordrhein-Westfalen 

 
 

Gunnar Vielhaack 
(Landesgruppenvorsitzender) 

 
 

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), 
Landesbezirk Nordrhein-Westfalen, vertreten durch die 

Landesbezirksleitung Nordrhein-Westfalen 
 
 

Gabriele Schmidt Andrea Becker Karsten Braun 
ver.di NRW 

Landesbezirksleiterin 

Landesfachbereichsleiterin 

Öffentliche und private 

Dienstleistungen, Sozial-

versicherung und Verkehr NRW 

Landesfachbereich Öffentliche 
und private Dienstleistungen, 

Sozialversicherung und 

Verkehr NRW 

 


